
Name: 
 

 Datum:  

 
An den 
Gemeinderat der 
Gemeinde Neustift im Stubaital 
 

 
Betrifft: Vorschlag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde 
Neustift 

 
§ 74 Tiroler Raumordnungsgesetz 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken sind berechtigt, der Gemeinde die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes hinsichtlich der in ihrem Eigentum stehenden Grundstücke vorzuschlagen. 
Solche Vorschläge haben die gewünschte Änderung des Flächenwidmungsplanes genau zu 
bezeichnen und eine Begründung hierfür zu enthalten. Dem Vorschlag ist weiters eine Aufstellung 
über alle weiteren im Eigentum derselben Person oder desselben Rechtsträgers stehenden 
Grundstücke in der jeweiligen Gemeinde und den Nachbargemeinden anzuschließen. 

 
 

1. Genaue Bezeichnung des Flächenwidmungsplanänderungsbereiches 
(mit Lageplan): 

 

 
2. Begründung der gewünschten Änderung des Flächenwidmungsplanes: 
 

 
2a. Entsprechende verkehrsmäßige Erschließung ist gewährleistet durch: 
 
 Ο 2a.1. Anschluss an das öffentliche Straßennetz 
 

Ο 2a.2. privates Servitut – nachgewiesen durch (siehe Anlage: 
Grundbuchsauszug samt Servitutsurkunden) 

 
3. Aufstellung über alle weiteren im Eigentum derselben Person oder 

desselben Rechtsträgers stehenden Grundstücke in der jeweiligen 
Gemeinde und den Nachbargemeinden: 

 

 
…………………………………… 

Unterschrift 


